
24. Mai 2017

Stadt Bornheim Bürgerinformation

Stadtverwaltung Bornheim
Postanschrift:  Postfach 1140, 53308 Bornheim

Anschriften: 
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 0, Fax: 0 22 22 / 945 - 126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Internet:  www.bornheim.de

Amt für Kinder, Jugend und Familien:
 Brunnenallee 31, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 9437 - 0

Öffentliche Verkehrsmittel: 
Stadtbahnlinie 18 und 68: Haltestelle Bornheim Rathaus
Buslinie 633, 817 und 818: Haltestelle Rathaus

Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infocenter:
Montag - Mittwoch 07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag 07:30 - 12:30 Uhr
Terminvereinbarung unter 0 22 22 / 945 - 181 oder - 182

Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr

Öffnungszeiten Amt für Schulen, Soziales, Senioren  
und Integration:
Die Abteilung für Soziales, Senioren und Integration ist am 
Mittwoch geschlossen.
Die Abteilung Schulen folgt den allgemeinen Öffnungszeiten.

Öffnungszeiten der übrigen Ämter:
Montag - Freitag  08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 15:00 - 18:00 Uhr
 sowie nach Vereinbarung

StadtBetrieb Bornheim AöR
Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 27 / 9320 - 0, Fax: 0 22 27 / 9320 - 33
Mail: sbbmail@sbbonline.de
Internet: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Hotline für Störungsmeldungen: 0 22 27 / 93 20 77
Öffentliche Verkehrsmittel:
Stadtbahnlinie 18:      Haltestelle Waldorf
Buslinie 818:                Haltestelle Waldorf (Stadtbahn)

Öffnungszeiten Stadtbetrieb mit Friedhofsverwaltung:
Montag - Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Öffnungszeiten Stadtbetrieb 
für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag 12:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat
 09:00 - 13:00 Uhr 

Stadtbücherei
Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 938 - 565, Fax: 0 22 22 / 938 - 567
E-Mail: stadtbuecherei-bornheim@web.de
Internet:  www.stadtbuecherei-bornheim.de

Öffnungszeiten:
Montag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Dienstag  14:00 -  17:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen
Donnerstag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Freitag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr
Samstag 09:30 - 12:30 Uhr

Anfragen von Ratsmitgliedern
Jedes Ratsmitglied kann jederzeit schriftliche Anfragen, so-
genannte kleine Anfragen, an den Bürgermeister richten, so-
fern sich diese auf Angelegenheiten der Stadt beziehen. Eine 
Antwort erfolgt innerhalb von 14 Kalendertagen. Die Anfragen 
und Antworten werden wöchentlich gesammelt und im In-
ternet unter www.bornheim.de unter „Rathaus“, „Rat & Aus-
schüsse“ veröffentlicht.

Volkshochschule Bornheim/Alfter
Alter Weiher 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 460, Fax 0 22 22 / 945 - 115
E-Mail: info@vhs-bornheim-alfter.de
Internet: www.vhs-bornheim-alfter.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 08:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr

HallenFreizeitBad Bornheim
Rilkestraße 3, 53332 Bornheim
Telefon:  0 22 22 / 3716

Öffnungszeiten des Hallenbades:
Montag - Freitag  06:30 - 08:00 Uhr Frühschwimmen 
 14:30 - 21:30 Uhr Familienbad  
Samstag, Sonntag,
Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr Familienbad 

Öffnungszeiten Sauna:
Montag - Mittwoch, 
Freitag 10:00 - 22:30 Uhr gemischte Sauna
Donnerstag  10:00 - 22:30 Uhr Damentag
Samstag 08:00 - 21:30 Uhr gemischte Sauna
Sonntag, Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr gemischte Sauna
Sauna XXL, jeden 2. Samstag im Monat (von Oktober bis April)
 08:00 -    0:00 Uhr gemischte Sauna

Ausschreibungen
Aktuelle Ausschreibungen finden Sie unter 
www.bornheim.de/rathaus/ausschreibungen;
aktuelle Stellenangebote unter
www.bornheim.de/rathaus/stellenangebote.
Öffentliche Ausschreibungen des StadtBetriebs Bornheim 
sind unter
www.stadtbetrieb-bornheim.de abrufbar.

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim

Bürgersprechstunde für Kin-
der, Jugendliche und Erwach-
sene in der Regel jeden 1. 
und 3. Donnerstag im Monat 
ab 16 Uhr.

Bitte vorher anmelden unter 
Telefon: 0 22 22 / 945 - 101.

Wartezeiten vermeiden und 
Termin vereinbaren unter 
Telefon:  0 22 22 / 945 - 181 
   oder    - 182

Alle Fraktionen bieten regel-
mäßig Sprechstunden an. Ihre 
Büros befinden sich im Serva-
tiuscenter, Servatiusweg 19-
23, Gebäude B, 3. OG.

CDU
nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 25
Fax: 0 22 22 / 945 - 511
E-Mail: cdu-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

SPD
dienstags 10 - 13 Uhr  
und nach Vereinbarung

Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 31 
Fax: 0 22 22 / 945 - 521
E-Mail: spd-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

Bündnis 90/
Die Grünen
nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 28 
 0 151 / 20 74 61 04
Fax: 0 22 22 / 945 - 541
E-Mail: gruene@rat.  
 stadt-bornheim.de

UWG/Forum
nach Vereinbarung
Hans Gerd Feldenkirchen
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 45
Fax: 0 22 27 / 90 94 27
E-Mail: h.g.feldenkirchen@
 t-online.de

FDP
montags 17:30 - 18:30 Uhr 
(außer während der Ferien) 
und nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 55
Fax: 0 22 22 / 994 - 452
E-Mail: fraktion@fdp-
 bornheim.de

Die Linke
montags 18 - 19 Uhr
Michael Lehmann
Telefon: 0 22 22 / 9 95 64 01 
E-Mail: milebo@web.de

24-Stunden-Hotline für Stö-
rungen der Wasserversor-
gung, Abwasserbeseitigung 
und Straßenbeleuchtung

Telefon: 0 22 27 / 93 20 77
oder Störungsmeldung unter 
www.bornheim.de

Energieberatung der 
Klimaregion Rhein-Voreifel 
in Kooperation mit der  
Verbraucherzentrale NRW 
im Rathaus der Gemeinde
Swisttal am 13. Juni 2017,
14 – 17.45 Uhr.

Beratungsdauer und -kosten:
45 Minuten für 7,50 Euro
Anmeldung ist erforderlich!

Ansprechpartner:  
Tobias Gethke
Telefon: 0 22 22 / 945 - 285
E-Mail:  tobias.gethke@  
 stadt-bornheim.de

Sprechstunden

Bürgermeister

BürgerBüro

Fraktionen

Störungsmeldung

Energieberatung

Königstraße 31
53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 25 00
Internet:
www.bornheimerjugendtreff.de

Bornheimer 
Jugendtreff

Amtliche Bekanntmachungen

Kinder- und Jugendparlament
Mittwoch, 31.05.2017, 18 Uhr

Ausschuss für Bürgerangelegenheiten
Donnerstag 01.06.2017, 18 Uhr

Integrationsrat
Donnerstag 08.06.2017, 18 Uhr  

Sport- und Kulturausschuss 
Dienstag, 13.06.2017, 18 Uhr  

Betriebsausschuss
Mittwoch 21.06.2017, 18 Uhr 

Ausschuss für Schule, Soziales  
und demographischen Wandel     
Donnerstag 22.06.2017, 18 Uhr

Verwaltungsrat des  
Stadtbetriebs Bornheim -AöR-
Mittwoch, 28.06.2017, 18 Uhr  

Haupt- und Finanzausschuss
Donnerstag, 29.06.2017, 18 Uhr

Die nächsten Sitzungen und Veranstaltungen

Die Sitzungen sind öffentlich und finden im Ratssaal des Bornheimer Rathauses, 
Rathausstraße 2, 53332 Bornheim, statt. Weitere Informationen im Internet  
unter www.bornheim.de oder unter session.stadt-bornheim.de.

Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Bornheim
für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat 
der Stadt Bornheim mit Beschluss vom 16.02.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussicht-
lich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlun-
gen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

 im Ergebnisplan mit   2017        2018
 dem Gesamtbetrag der Erträge auf 99.748.676 € 105.934.626 €
 dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 112.670.572 € 114.691.761 €
 im Finanzplan mit
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit auf 96.387.308 € 102.701.344 €
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit auf 102.685.517 € 104.611.452 €
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf  4.670.646 €  6.666.643 €
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 27.866.772 € 25.148.002 €
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 23.882.826 € 19.146.559 €
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 5.692.207 €  6.869.228 €
 festgesetzt.

§ 2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
   2017        2018
  23.882.826 € 19.146.559 €
 festgesetzt.

§ 3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren 
erforderlich ist, wird auf

   2017        2018
  24.439.652 € 47.664.656 €
 festgesetzt.

§ 4 Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf
   2017        2018  

 12.921.896 € 8.757.135 €
 festgesetzt.

§ 5 Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
   2017        2018
  90.000.000 € 95.000.000 €
 festgesetzt.

§ 6 Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind ab dem Haushaltsjahr 2017 mit der 7. Satzung vom 17.02.2017 zur Änderung 
der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für Gemeindesteuern der Stadt Bornheim (Hebesatzsatzung) vom 21.03.1997 
wie folgt festgesetzt worden: 

 
 1. Grundsteuer
 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf  290 v. H.
 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf     595 v. H.

 2. Gewerbesteuer auf        485 v. H.

§ 7 Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2020 wieder hergestellt. Die dafür im Haus-
haltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzu-
setzen.

§ 8 Die Wertgrenze nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) für die Einzelausweisung von 
Investitionsmaßnahmen wird auf 100.000 € festgelegt; wobei Baumaßnahmen unabhängig von ihrem Kostenvolumen einzeln 
auszuweisen sind.

 Die Wertgrenze nach § 14 Abs. 1 GemHVO NRW als Voraussetzung zur Veranschlagung von Investitionsmaßnahmen im 
Haushaltsplan wird für Baumaßnahmen auf 100.000 € und für Anschaffungen auf 5.000 € festgelegt.

 Auszahlungserhöhungen um mehr als 10 %; mindestens aber um 25.000 €, bei einer Einzelmaßnahme gelten im Sinne des 
§ 24 Abs. 2 GemHVO NRW als nicht nur geringfügig.

§ 9 Die zur Ausführung des Haushaltsplans getroffenen Bewirtschaftungsregelungen sind Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Für die Bewirtschaftung des Haushaltes gelten folgende Bestimmungen:

1. Grundsatz der Gesamtdeckung

Gemäß § 20 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) gilt für die Ausführung des Haushaltes der Grundsatz der Gesamt-
deckung:
Soweit nichts anderes bestimmt ist, dienen

•	 die	Erträge	insgesamt	zur	Deckung	der	Aufwendungen;
•	 die	 Einzahlungen	 aus	 laufender	 Verwaltungstätigkeit	 insgesamt	 zur	Deckung	 der	 Auszahlungen	 aus	 laufender	 Verwal-

tungstätigkeit;
•	 die	Zahlungsüberschüsse	aus	laufender	Verwaltungstätigkeit	und	die	Einzahlungen	aus	Investitionstätigkeit	sowie	die	Ein-

zahlungen aus der Aufnahme von Krediten insgesamt der Deckung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit.

2. Budgetierung
Gemäß § 21 GemHVO NRW können zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung Erträge und Aufwendungen sowie investive Ein- und 
Auszahlungen zu Budgets verbunden werden.

2.1. Budgetverantwortung 
Die	Bewirtschaftung	der	Budgets	liegt	in	der	Zuständigkeit	der	Verantwortlichen	für	die	Produkte,	Produktgruppen	und	Pro-
duktbereiche.	Die	Budgetverantwortlichen	informieren	sich	über	die	Entwicklung	der	Budgets	über	das	SAP-System	selbst-
ständig. Das Interne Controlling stellt zudem weitergehende Berichte zu Steuerungszwecken zur Verfügung.
Innerhalb der Budgets sind alle möglichen Erträge zu realisieren und alle Einsparpotenziale auszuschöpfen. Die Bewirtschaf-
tung der Budgets darf nicht zu einer Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.
Zu	Zwecken	der	sparsamen	Haushaltsbewirtschaftung	können	Zielvereinbarungen zwischen der Kämmerei und den Budget-
verantwortlichen getroffen werden. Vereinbarte Konsolidierungsmaßnahmen sind umzusetzen (Haushaltskonsolidierung). 
Zur	Erreichung	des	Zieles	des	Haushaltsausgleiches	entscheidet	der	Stadtkämmerer über die Freigabe oder Sperrung von An-
sätzen zur zielgerichteten Bewirtschaftung. 

2.2. Budgetbereiche im Ergebnisplan
Die	budgetrelevanten	Sachkonten	der	Teilergebnispläne	der	Produktgruppen	werden	grundsätzlich	zu	Budgets	im	Sinne	des	
§ 21 GemHVO NRW verbunden. Innerhalb der Budgets sind die Aufwandskonten gegenseitig deckungsfähig. 



verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim
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Amtliche Bekanntmachungen
2.2.1. Sonderbudgets
Für	folgende	Positionen	werden	abweichend	von	den	Regelungen	
unter Ziffer	2.1	Sonderbudgets	gebildet:		
•	 Verfügungsmittel	des	Bürgermeisters	(§	15	GemHVO).
•	 Personal-	und	Versorgungsaufwendungen	(Zeilen	11	und	12	Er-

gebnisplan)	bilden	unabhängig	von	der	Zuordnung	zu	den	Pro-
duktgruppen ein gemeinsames Budget; ebenso die Aufwendun-
gen	für	Abschreibungen	(Zeile	14	des	Ergebnisplanes).

•	 Die	sonstigen	ordentlichen	Aufwendungen	der	Produktgruppen	
1.11.01 bis 1.11.03 (Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung) 
bilden ein gemeinsames Budget.

•	 Jeder	Festwert	wird	sowohl	hinsichtlich	der	Aufwendungen	als	
auch der Auszahlungen gesondert budgetiert (z.B. Medienbe-
stand Bücherei, Festwerte Sportplätze etc.); ausnahmsweise 
wird der Festwert Straßenbeleuchtung innerhalb der jeweiligen 
investiven	 Straßenbau-Projekte	 dargestellt	 und	 entsprechend	
budgetiert.

•	 Die	 in	der	Produktgruppe	1.01.17	bereitgestellten	Ansätze	 für	
Inklusion dienen zur Deckung von Aufwendungen/Auszahlun-
gen	der	Inklusions-Projekte	in	den	übrigen	Produktgruppen.

•	 Die	 investiven	 Mehrauszahlungen	 für	 GWGs	 (geringwertige	
Wirtschaftsgüter) können durch entsprechende investive Min-
derauszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung in der-
selben	Produktgruppe	gedeckt	werden.	

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
stellen keine haushaltsrechtlichen Ermächtigungen dar.

2.2.2. Zweckgebundene Erträge
Zweckgebundene	Erträge	dürfen	nur	für	die	zweckentsprechenden	
Aufwendungen	verwendet	werden	(§	22	Abs.	3	GemHVO).	Zweck-
gebundene Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen in 
gleicher Höhe; Mindererträge führen zu einer Minderung der Auf-
wandsermächtigung. 
Mehrerträge, die gegenüber den Ansätzen bei den Steuern, den all-
gemeinen Landeszuweisungen und den nicht zweckgebundenen 
Erträgen entstehen, sind grundsätzlich zur Reduzierung des Fehl-
bedarfes einzusetzen. 

2.3. Budgetbildung bei Investitionen
2.3.1. Einzel- und Sammelmaßnahmen 
Investitionen oberhalb der vom Rat nach § 4 Abs. 4 Satz 2 GemHVO 
NRW festgesetzten Wertgrenze (alle Baumaßnahmen unabhängig 

von der Höhe der investiven Auszahlungen; investive Auszahlungen 
über 100.000 EUR) werden im Haushaltsplan als Einzelmaßnahmen 
dargestellt. 
Investitionen unterhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenze (in-
vestive Auszahlungen unter 100.000 EUR, die keine Bauleistungen 
sind) werden als Sammelmaßnahmen dargestellt. 

2.3.2. Investive Budgets in den Produktgruppen
Einzel-	 und	 Sammelinvestitionsmaßnahmen	 innerhalb	 einer	 Pro-
duktgruppe werden zu einem gemeinsamen Budget zusammenge-
fasst. Innerhalb der Budgets sind die investiven Auszahlungskonten 
gegenseitig deckungsfähig. 

2.3.3. Investive Mehreinzahlungen
Zweckgebundene	investive	Einzahlungen	dürfen	nur	für	die	zweckent-
sprechenden Auszahlungen verwendet werden (§ 22 Abs. 3 GemHVO). 
Bei zweckgebundenen Einzahlungen berechtigen Mehreinzahlun-
gen zu Mehrauszahlungen in gleicher Höhe; Mindereinzahlungen 
führen zur Minderung der Auszahlungsermächtigung. 

2.4. Verpflichtungsermächtigungen
Investive	Positionen	der	mittelfristigen	Finanzplanung	werden	gem.	§	
13 Abs. 1 GemHVO iVm § 85 GO NRW zu Verpflichtungsermächti-
gungen	erklärt.	 Innerhalb	einer	Produktgruppe	können	einzelne	Ver-
pflichtungsermächtigungen gem. § 13 Abs. 2 GemHVO auch für an-
dere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Der in 
der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungser-
mächtigungen darf nicht überschritten werden.

2.5. Ermächtigungsübertragungen
Ermächtigungsübertragungen werden grundsätzlich nur für bereits be-
gonnene investive Maßnahmen bewilligt. Sie dürfen grundsätzlich nicht 
zur Deckung anderer Maßnahmen verwendet werden; jedoch kann der 
Rat über eine anderweitige Verwendung entscheiden. 
Konsumtive Ermächtigungsübertragungen werden nur ausnahmsweise 
gewährt. Die Entscheidung darüber obliegt dem Kämmerer.
Die Ermächtigungsübertragungen führen zur Erhöhung der jeweiligen 
Budgets im entsprechenden Haushaltsjahr. 

2.6. Budgetüberschreitungen und Deckungsmöglichkeiten 
Organisatorische	Einheiten	mit	Budgetverantwortung	für	mehrere	Pro-
duktgruppen haben Mehraufwendungen durch Einsparmaßnahmen in-
nerhalb ihres Verantwortungsbereiches aufzufangen. 

Bei Budgetüberschreitungen sind von den Budgetverantwortlichen An-
träge auf Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen mit Vorschlägen zu 
Deckungsmöglichkeiten zu stellen. Über die Genehmigung der Mehr-
aufwendungen /-auszahlungen entscheidet der Kämmerer bzw. der Rat 
entsprechend	der	Zuständigkeitsordnung	des	Rates.	
Einsparungen bei zahlungsunwirksamen Aufwendungen dürfen nicht 
zur Deckung zahlungswirksamer Mehraufwendungen herangezogen 
werden. 
Soweit Budgetmittel bei den Aufwendungen durch managementbe-
dingte Maßnahmen eingespart werden, werden diese zur Verringerung 
des Fehlbetrages eingesetzt.

Bekanntmachungsanordnung: Vorstehende Haushaltssatzung mit ihren 
Anlagen für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 mache ich hiermit öffent-
lich bekannt. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 
5 GO NRW dem Landrat des Rhein-Sieg-Kreises als untere staatliche Ver-
waltungsbehörde mit Schreiben vom 13.03.2017 angezeigt worden.
Die nach § 75 Abs. 4 GO NRW erforderliche Genehmigung der Verringe-
rung der Rücklage und die nach § 76 GO NRW erforderliche Genehmi-
gung des Haushaltssicherungskonzepts sind vom Landrat des Rhein-Sieg-
Kreises als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Verfügung vom 
15.05.2017 erteilt worden.
Der Haushaltsplan und das Haushaltssicherungskonzept liegen zur Ein-
sichtnahme bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses im Rat-
haus der Stadt Bornheim öffentlich aus und sind unter der Adresse www.
stadt-bornheim.de im Internet verfügbar.

Hinweis: Ich weise darauf hin, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der GO NRW gegen Satzungen nach Ablauf eines Jah-
res seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es 
sei denn,

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-
nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt;

b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden;

c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Born-

heim vorher gerügt und  dabei die verletzte Rechtsvorschrift und 
die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel  ergibt. 

Bornheim, den 22.05.2017
Stadt Bornheim
gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister


